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BSBD Sachsen

Offener Brief an Justizministerin Katja Meier
Justizministerium vereinbart Gesprächstermin

Anfang Mai 2020 hat die Landeslei
tung des BSBD Sachsen einen offenen 
Brief an die sächsische Staatsministe
rin der Justiz Katja Meier ge schickt. 
Hintergrund sind die derzeit auftre
tenden ungeklärten Sach verhalte, 
die trotz der eingeschränkten Kon
taktmöglichkeiten besprochen wer
den müssen.

So bewegt die seit einigen Jahren un
befriedigende Ausstattung der Justiz
wachtmeister mit geeigneten Schutzwe
sten die Gemüter. Eine Klärung konnte 
auch der zuständige Hauptpersonalrat 
leider nicht herbeiführen. Der BSBD 
Sachsen hat sich nun dieses Sachver
haltes angenommen und ist interessiert 
gemeinsam mit dem Justizministerium 
eine schnelle Lösung herbeizuführen, 
die für alle befriedigend ist. In diesem 
Zuge soll auch die Ausstattung unserer 
Justizvollzugsbediensteten mit geeig
neten Schutzwesten geklärt werden.

Weiterhin unbefriedigend ist die Si
tuation der Stellenbesetzungen in den 
Justizvollzugsanstalten. Ob Nachbeset

zungen von Altersabgängen, Ersatz 
von Abordnungen …. Nach Meinung 
des BSBD Sachsen sollte hier  bei den 
Ausschreibungen und Einstellungsbe
dingungen in der Form nachgebessert 
werden, dass eine erhöhte Arbeitsbelas

tung für das vorhandene Personal so 
gering wie möglich gehalten wird und 
geeignetes Fachpersonal so schnell wie 
möglich gewonnen werden kann.

Weitere Themen aus dem letzten 
Koalitionsvertrag scheinen im Zusam
menhang mit der COVID19 Situation 
nicht mehr in Sichtweite der Verant
wortlichen zu sein. So interessieren 
sich unsere Mitglieder dafür, wie die 
freie Wahl zwischen Privater Kranken
versicherung und Freier Heilfürsorge 
gestaltet werden soll und wann endlich 
der Freistaat Sachsen auf eine Aus
schöpfung der Personalauswahl bei der 
Anwärtergewinnung reagiert, indem 
er wie viele andere Bundesländer auch 
den Anwärtersonderzuschlag für den 
Justizvollzug einführt.

Positiv kann zurückgemeldet werden, 
dass vonseiten des Justizministeriums 
sehr schnell ein Gesprächstermin mit 
dem BSBD Sachsen vereinbart wurde.

Wir werden über das Ergebnis der Ge
spräche berichten.

René Selle
Landesvorsitzender BSBD Sachsen  ■BSBD-Landesvorsitzender René Selle. 
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Heute stellt sich die Fachgruppe der Gerichtsbarkeit im BSBD Sachsen vor

„Die Realität der uniformierten Kollegen im Gericht“
Seit dem Jahr 2018 haben die sächsischen Justizwachtmeister dankenswerterweise die Möglichkeit sich innerhalb des 
BSBD Sachsen gewerkschaftlich zu organisieren. Seither freuen wir uns über einen steten Zuwachs an Mitgliedern, 
so dass wir jetzt in allen Landgerichtsbezirken und in vielen Fachgerichten vertreten sind. Wir können jetzt nicht nur 
stolz darauf sein, dass wir die mitgliedsstärkste Interessenvertretung der sächsischen Justizwachtmeister sind, son
dern auch auf unsere bisherigen Erfolge. So waren wir mehrfach als Sachverständige zu Anhörungen im Sächsischen 
Landtag geladen, nachdem wir die Themen Besoldung, Ausbildung und Ausrüstung im Vorfeld direkt an Abgeordnete 
herangetragen haben.

Die Aufgaben der sächsischen Justiz
wachtmeister haben sich in den letzten 
Jahren massiv von dem eines Verwal
tungsbeamten der 80iger Jahre zu dem 
eines Vollzugsbeamten, der nach dem 
Strafvollzugs bzw. Polizeigesetz arbei
tet, verschoben. Die Justizwachtmeis
ter der Sächsi schen Gerichte erfüllen 
ihre Aufgaben im Innendienst bei der 
Post und Aktenbearbeitung ebenso 
wie beim Fahrdienst mit viel Engage
ment. Sie arbeiten täglich mit den 
Beamten des Justizvollzuges und der 
Polizei in den Haftbereichen, den Ver
wahrräumen der Gerichte und Staats
anwaltschaften und bei Ortsterminen 
Hand in Hand. Sie haben wie ihre 
Kolleginnen und Kollegen der Justiz
vollzugsanstalten stän digen Umgang 
mit Personen, die gegen ihren Willen 
festgehalten werden. Zur täglichen Ar
beit gehören die Vorführungen der Un

tersuchungs und Strafgefangenen bei 
Gerichtsverfahren, das Absichern von 
Ortsterminen, die Beaufsichtigungen 
von Straf und Untersuchungsgefange
nen oder die Vollstreckung von Haftbe
fehlen nach dem Sächsischen Polizeige
setz oder die Ingewahrsamnahme zum 
Zweck der Unterbringung.

Die umfangreichen Befugnisse der 
sächsischen Justizwachtmeister er
geben sich aus § 42 Sächsisches Jus
tizgesetz.
„(1) Bedienstete des Justizwachtmeis
terdienstes haben zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben im Sitzungs oder Vor
führdienst, bei der Bewachung Gefan
gener, bei der Aufrechterhaltung der 
Sicherheit oder Ordnung in Justiz
gebäuden und deren unmittelbarem 
räumlichen Umfeld sowie bei der  
Vollziehung richterlicher oder staats
anwaltschaftlicher Anordnungen:

1.  die Befugnisse zur Anwendung  
unmittelbaren Zwangs gegen Gefan
gene nach §§ 88, 94 bis 98 und § 
178 Absatz 2 des Strafvollzugsgesetz 
vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 581, 
2088), das zuletzt durch Artikel 
152 der Verordnung vom 31. August 
2015 (BGBl. I S. 1474) geändert 
worden ist, sowie

2.  die Befugnisse der Polizeibeamten 
nach dem Polizeigesetz des Frei
staates Sachsen gegen sonstige Per
sonen einschließlich der dort vorge
sehenen Befugnisse zur Anwendung 
unmittelbaren Zwangs, mit Ausnah
me des Schusswaffengebrauchs.“

Justizwachtmeister tragen Waffen 
(EKA), führen neben den Hilfsmitteln 
der Fesseln auch ein Reizstoffsprühge
rät mit sich und trotz dieser umfang
reichen Befugnisse und der tatsäch
lichen Aufgaben nach dem Sächsischen 
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Polizei und Strafvollzugsgesetz erhal
ten die Kollegen weder die „Polizeivoll
zugszulage“ (§ 48 SächsBesG) noch die 
„Zulage für Beamte bei Justizvollzugs
einrichtungen, Psychiatrischen Kran
kenhäusern, Abschiebungshaft und 
Ausreisegewahrsamseinrichtungen“ (§ 
51 SächsBesG) – die umgangssprach
liche Gitterzulage von derzeit 150 €.

Um diese berechtigte und nachvoll
ziehbare Forderung zu untermauern, 
verweisen wir auf die täglichen Heraus
forderungen im dienstlichen Alltag bei 
den Gerichten. Beim Zusammentreffen 
von / mit Sympathisanten / Opfern /Tä
tern / rivalisierenden Gruppen in Ge
richtsgebäuden, beim Vollstrecken von 
Haftbefehlen oder der zwangsweisen 
Vorführung von Zeugen kommt es re
gelmäßig zu Zwischenfällen und be
las tenden Situationen. Bei Urteilen, 
welche die gesamte wei tere Existenz 
betreffen, von einem erwarteten Frei
spruch, über langjährige Haftstrafen 
bis zur Sicherheitsverwahrung oder 
der Entziehung eines Kindes, bei Insol
venzen, Zwangsversteigerungen, aber 
auch durch das Aufeinandertreffen von 
Tätern und Opfern und der detaillierten 
Tataufarbeitung in einer Gerichtsver
handlung, befinden sich die Gefange
nen und andere an den verschiedensten 
Verfahren beteiligten Personen in einer 
Ausnahmesituation. Das wiederum ver
langt von den eingesetzten Justizwacht
meistern reichlich Fingerspitzengefühl, 
eine hohe Belastbarkeit und auch eine 
ständige ungeteilte Aufmerksamkeit.
Die Wertigkeit, die Gefahren und nicht 
zuletzt der Umfang von Strafverfahren 
hat in den letzten Jahren enorm zuge
nommen, unter anderem auch durch 
die Vielzahl der Angeklagten in einzel
nen Großverfahren und der nun hinzu
gekommenen Staatsschutzverfahren 
sowie der Verfahren, welche be sondere 
Sicherungsmaßnahmen erfordern. 

In Ausnahmesituationen besteht eben
so wie bei Polizei oder Strafvoll zugs
beamten die Gefahr für Leib und Leben, 
wenn Justizwachtmeister Flucht oder 
Befreiungsversuche oder Über griffe auf 
Richter, andere Bediens tete oder sons
tige anwesende Personen verhindern 
müssen.

In unseren sächsischen Gerichten be
steht – ebenso wie bei Ausführungen 
im Justizvollzug – ein erhöhter Flucht
anreiz, denn es gibt keine fluchtver
hindernde Gefängnismauer und kein 
Schleusensystem. Erschwerend dazu 
haben Justizwachtmeister meist keine 
Vorkenntnisse über die vorzuführenden 
Gefangenen oder die zu verhaftenden 
Personen. In Gerichtsverhandlungen 
erfolgt in der Regel keinerlei Fesselung, 

es gibt keine separaten Laufwege in den 
sächsischen Justizgebäuden für Ange
klagte oder bereits Verurteilte. Justiz
wachtmeister haben wie ihre anderen 
uniformierten Kollegen ein erhöhtes 
Ansteckungsrisiko u. a. durch chronisch 
mehrfachgeschädigte und oft auch dro
genabhängige Angeklagte/Zeugen und 
deren direkte Fesselung an einen Be
diensteten, bei 5 cm bis 10 cm Abstand 
zu diesem.

Durch die verminderte Schuld und 
Einsichtsfähigkeit bei Drogenmiss
brauch, den dadurch einhergehenden 
Suchtdruck, beim Zusammentreffen 
von Tätern / Opfern / Geschädigten /
Zeu gen, in emotionalen Ausnahmesitu
ationen wie bei Scheidungen, Kindes
entzug oder durch den Verlust eines 
nahen Angehörigen sowie bei polari
sierenden Straftaten müssen die Jus
tizwachtmeister Gewalt und Übergrif
fe verhindern. Dies ist aber auch bei 

alltäglichen Aufgaben, wie bei der Be
schlagnahmung von Waffen oder ge
fährlichen Gegenständen der Fall. 

Nach dem tödlichen Messerattentat 
am 1. Juli 2009 auf eine im 3. Monat 
schwangere Frau im Gerichtssaal 0.10 
im Landgericht Dresden, welche vor 
den Augen ihres dreijährigen Sohnes 
und ihres ebenfalls durch Messerstiche 
schwerverletzten Mannes verblutete, 
wurden jedes Jahr tausendfach Messer, 
verbotene oder gefährliche Gegenstän
de und Waffen von den sächsischen 
Justizwachtmeistern bei Kontrollen 
sichergestellt. Schutzwesten wurden 
bisher – trotz vieler Versprechungen – 
noch nicht für alle Kollegen beschafft. 

Trotz dieser anspruchsvollen und ge
fährlichen Tätigkeiten und den teilweise 
über die Maßen belasteten Umständen 
– denken wir z. B. an die detaillierte Tat

aufarbeitung bei sexuellen Missbräu
chen von Klein und Kleinstkindern, 
Vergewaltigungen und grausamsten Tö
tungsverbrechen – haben Justizwacht
meister derzeit ein Einstellungsamt A 4, 
eine tatsächlich niedrigere Besoldung 
einer anderen Beamtengruppe in Sach
sen gibt es nicht.

Justizwachtmeister erhalten dazu 
ledig lich eine Amtszulage in Höhe 
von derzeit 78,83 € nach Anlage 7 des 
Sächsischen Besoldungsgesetzes. Diese 
wird jedoch bei leistungsstarken Be
amten, welche eine Beförderung nach 
A 6 – das derzeitige „Spitzen und somit 
Endamt“ im Justizwachtmeisterdienst 
– erreichen auch noch fast hälftig auf 
42,42 € gekürzt, sodass sich die Beför
derung damit relativiert. Eine Beförde
rung nach A 6 können jedoch nur die 
wenigsten Kollegen erreichen, z. B. bei 
der Übernahme von Leitungsaufgaben 
(teilweise eigenverantwortliche Dienst 
und Urlaubsplanung für über 40 Kolle
gen !!!) oder Ausbilder etc. 

Für den übergroßen Anteil der Justiz
wachtmeister, welche ihre reguläre und 
für unser Rechtssystem immens wich
tige Aufgabe, den Vorführ Sicherheits 
und Ordnungsdienst erfüllen, ist zu
dem innerhalb ihres Berufslebens von 
über 40 Dienstjahren derzeit nur eine 
einzige Beförderung nach A 5 möglich!

Dies dürfte keine Laufbahn darstellen 
und widerspricht dem Leistungsprinzip 
sowie den althergebrachten Grundsät
zen des Beamtentums.

Um das bisher Geschilderte abzurun
den, ist noch erwähnenswert, dass bei 
einer Beförderung eines Justizhaupt
wachtmeisters (A 4) zum Ersten Justiz
hauptwachtmeister (A 5), welcher sich 
in der Erfahrungsstufe 7 befindet, also 
nach 15 bis 17 Dienstjahren, der finan
zielle Zugewinn bei einer Beförderung 
bei 2,93 € brutto im Monat liegt !!!

Ergänzend sei erwähnt, dass auch 
von Justizwachtmeistern – unabhängig 
von der Höhe ihrer Besoldung und der 
Höhe ihres Einkommens – die private 
Krankenversicherung von ihren Netto
bezügen finanziert werden muss, da der 
Beamte beim Verbleib in einer gesetz
lichen Krankenversicherung zusätzlich 
auch noch die Arbeitgeberanteile selbst 
tragen müsste.

Unsere Bürgerinnen und Bürger in 
Sachsen erwarten zu Recht, dass sie in 
den staatlichen Institutionen wie den 
Gerichten und Staatsanwaltschaften 
ohne Angst vor Übergriffen ihre Aussa
gen tätigen oder ihre berechtigten An
sprüche durchsetzen können. 

Dies geht jedoch nur, wenn wir in Zu
kunft geeignetes Personal gewinnen 
und auch finanzielle Anreize setzen. 

Oberlandesgericht Dresden.
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Deshalb setzt sich der BSBD Sachsen 
auch weiterhin für seine Kollegen in 
den Gerichten und Staatsanwaltschaf
ten ein. Nur mit einer angemessenen 
und gerechten Besoldung, der not
wendigen und nunmehr immer noch 
fehlenden Schutzausrüstung und einer 
der jetzigen Zeit entsprechenden Aus
bildung kann auch in Zukunft eine ge
sicherten Personalgewinnung erfolgen, 
denn  … Justizwachtmeister müssen 
loyal sein, sie tragen Waffen, arbeiten 
täglich nach dem Sächsischen Polizei 
und Strafvollzugsgesetz in und außer
halb der Gerichtsgebäude. Sie müssen 
in Gefahrensituationen und in Not
fällen unter Einsatz ihrer Gesundheit 
und ihres Lebens An und Übergriffe 
verhindern, jede Art von Straftätern 
vorführen und für die Sicherheit aller 
Bürgerinnen und Bürger in und außer
halb der Justizgebäude sorgen. Justiz
wachtmeister haben ständig Umgang 
mit nicht rechtstreuen, gewaltbereiten, 
vermindert einsichtsfähigen und/oder 
drogenabhängigen Personen und müs
sen bei Bedarf gegen diese mittels Un
mittelbarem Zwang vorgehen, Verhaf
tungen durchführen und Hausverbote 
durchsetzen. Sie müssen Gefangene 
aus der organisierten Kriminalität, Ter
roristen und gewaltbereite Gefangene/
Dritte sichern. Sie müssen u. a. auch 
das Fotografieren, Filmen und Veröf

fentlichen von Bildnissen ihrer Person 
in Gerichtsverfahren hinnehmen, da 
es sich bei Gerichtsverfahren um „Bild
nisse der Zeitgeschichte“ handelt und 
hier ein abgestuftes Schutzkonzept an
zuwenden ist. Hier werden die Persön
lichkeitsrechte – das Recht am eigenen 
Bild – von Justizwachtmeistern einge
schränkt. Sie sind somit nicht mehr an
onym und arbeiten standortbezogen in 
ihrem Gericht. Justizwachtmeister sind 
die Visitenkarte der Sächsischen Justiz, 
da sie erste Ansprechpartner für alle 
Bürgerinnen und Bürger sind.

In anderen Bundesländern wird den 
Justizwachtmeistern die Vollzugszu la ge 
bereits seit Jahrzehnten gewährt: Dies 
ist unter anderem der Fall in Baden
Württemberg (1990); NRW (1990); 
dem Saarland (2001); Bremen (2010); 
Bayern; Berlin usw.

Zur Sächsischen Dienstrechtsreform 
im Dezember 2013 wurde verkündet, 
es solle – wie auch in anderen Bundes
ländern (u. a. Bayern, Saarland, Baden
Württemberg, Hessen, Niedersachsen) 
bereits möglich – ein Durchstieg in die 
Ämter der Einstiegsebene 2 also nach 
A 7, A 8, A 9 (Bayern) möglich werden. 
Also eine Laufbahngruppe 1 mit ledig
lich verschiedenen Einstiegsebenen. 

Passiert ist seither nichts, ein Perso
nalentwicklungs oder Beförderungs
konzept fehlt gänzlich. Wir fordern für 

unsere Justizwachtmeister eine längst 
überfällige Aufwertung und An er
ken nung des Berufsbildes, eine an ge
messene Laufbahn mit entsprechen
den Beförderungsmöglichkei ten, die 
Schaf fung einer den Aufgaben ent
spre chen den Zulage, einen ausrei
chend ausgestatteten Personalkörper, 
da bei fehlenden Vorführpersonal der 
ohnehin nicht ausreichende Personal
bestand der Justizvollzugsanstalten 
wei ter geschwächt wird und eine 
schnellst mögliche Beschaffung der seit 
Jahren zugesagten Schutzwesten. 

Seit Beginn der CoronaKrise ste
hen Jus tizwachtmeister an vorderster 
„Front“ für die Sicherheit ALLER, dies 
anfangs auch ohne Schutzausrüstung. 
Dafür danken WIR unseren Kollegen 
und der – trotz aller Widrigkeiten – ge
zeigten Loyalität. Auch unseren Kolle
ginnen und Kollegen von Polizei und 
Justizvollzug möchten wir hier, für die 
in den letzten Jahren teils unkompli
zierte und schnelle Hilfe, danken. Nur 
durch eure Hilfe konnten wir vielfach 
überhaupt noch die gestellten Aufga
ben erfüllen. Wir haben noch einen lan
gen Weg vor uns, aber gemeinsam mit 
unseren Kollegen werden wir diesen 
gehen.

Mario Mauersberger
BSBD Sachsen, Fachgruppensprecher 
Gerichtsbarkeit ■

Auch in Sachsens Gefängnissen 
herrscht bereits seit einigen 
Wochen eine Ausnahmesitua

tion aufgrund COVID19. Ab dem 18. 
Mai 2020 werden nun die ergriffenen 
Maßnahmen schrittweise gelockert, 
um dann hoffentlich irgendwann 
wieder in den normalen Alltag über
gehen zu können. In der momentanen Gesamtschau lässt 
sich sagen, dass unser Personal die Situation gut in Griff 
hatte. Eskalierende Situationen konnten weitestgehend 
vermieden werden. Die Krisenstäbe in den Justizvollzugs
anstalten haben funktioniert.

Was nicht befriedigend funktioniert, ist die Beschaffung 
von Schutzausrüstung – speziell Mundschutz bzw. Mund
NasenMasken.

Mittlerweile sind auf dem Markt professionelle Produkte 
in ausreichendem Maß vorhanden. Aber nach wie vor wer
den Eigenproduktionen der Anstalten verteilt, bei denen 
man den Verdacht hat, dass diese Behelfsprodukte eher die 
Gesundheit unserer Kolleginnen und Kollegen schädigen.

Angefangen bei einem „Torgauer Modell“ mit einzu
legendem Taschentuch über ein „Dresdner Modell“ aus 
doppelt gelegtem Matratzenstoff, welches ich keinem 
Bediens teten empfehlen kann, der nicht nach 15 Minuten 
wegen Sauerstoffmangel gesundheitliche Schäden davon 
tragen möchte. Abgesehen davon, dass der verwendete 

„Schlüpfergummi“ so stark ist, dass 
er auch die stabilsten Ohren nach 
vorne zieht. 

Angesichts dessen kann man nur 
feststellen: Gesundheitsschutz und 
Wertschätzung unseres Personals 
spiegelt sich auch in einer professio
nellen Schutzausrüstung wieder – 

in diesem Fall in einem professionellen und geeigneten 
MundNasenschutz !

René Selle 
Landesvorsitzender BSBD Sachsen  ■

Kommentar
zur derzeitigen 
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